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 Veröffentlicht am 23.05.1990

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80;

BAO §9;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 461;

Rechtssatz

Fehlende Mittel kann der Haftungsp ichtige dann nicht mit Erfolg einwenden, wenn er die (fälligen) Abgaben bei

Erfüllung der abgabenrechtlichen P ichten schon zu einem Zeitpunkt hätte entrichten können, zu dem Mittel hiefür

noch vorhanden waren.
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